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Leitsatz: 
 
Es ist nicht erforderlich, dass die in Artikel 32 Abs. 2 CMR vorgesehene schriftliche Re-
klamation beziffert sein muss; es reicht aus, dass die in der Reklamation und ihren An-
lagen enthaltenen Angaben es dem Frachtführer gestatten, dass er sich eine Meinung 
über Natur und Umfang des Schadens bilden kann, um in angemessener Weise zu rea-
gieren.  
 
Vgl. Artikel 32 Abs. 2 CMR. Eine vergleichbare Bestimmung findet sich in Artikel 48 § 3 
CIM. Eine schriftliche Reklamation hat gemäß diesen Bestimmungen die Hemmung der Ver-
jährung zur Folge. 
 
(Übersetzung) 

 


